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Wichtige neue Entscheidung 

 
Hochschulrecht: Zum Ansatz von Gerichtskosten in Prüfungsangelegenheiten betref-
fenden Verfahren der Hochschulen 
 
Art. 4 Abs. 5 Satz 1, Art. 11, Art. 15 Abs. 1 BayHIG, Nr. 1.1.3 VGKostenBek 
 
Gerichtskosten 
Prüfungsrecht 
Körperschaftsangelegenheit 
Körperschaftsvermögen der Hochschule 
 
Bayerischer Verwaltungsgerichtshof, Beschluss vom 31.03.2026, Az. 7 C 25.1478 
 
 
 
Leitsatz: 

Prüfungsrechtliche Streitigkeiten sind keine Angelegenheiten, die das Körperschafts-

vermögen einer staatlichen Hochschule betreffen. Daher sind zu Lasten solcher 

Hochschulen in Rechtsstreitigkeiten dieser Art grundsätzlich keine Gerichtskosten 

anzusetzen. 

 

Hinweise: 

I. Der Freistaat Bayern ist vor den Gerichten der Verwaltungsgerichtsbarkeit zwar  

– außer in Fällen einer sachlichen Kostenfreiheit – nicht von den Gerichtskosten 

befreit, geschuldete Beträge sind nach Nr. 1.1.3 Satz 2 der Bekanntmachung des 

Bayerischen Staatsministeriums des Innern über die Behandlung der Gerichts-

kosten und Aufwendungen der Beteiligten in verwaltungsgerichtlichen Verfahren 
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(VGKostenBek) jedoch nicht an die Bayerischen Verwaltungsgerichte oder den 

Bayerischen Verwaltungsgerichtshof abzuführen. 

 

Hochschulen sind staatliche Einrichtungen und daneben rechtsfähige Personal-

körperschaften des öffentlichen Rechts (Art. 4 Abs. 1 Bayerisches Hochschul- 

innovationsgesetz – BayHIG). 

Nach Nr. 1.1.3 Satz 3 VGKostenBek sind staatliche Hochschulen von der Abfüh-

rungspflicht befreit, es sei denn, dass es sich um  

eine „das Körperschaftsvermögen der Hochschule betreffende Angelegenheit“ 

handelt. 

 

II. Bisher strittig und obergerichtlich nicht geklärt war die Frage, ob Hochschulen in 

Prüfungsangelegenheiten, die Körperschaftsangelegenheiten i.S.v. Art. 4 Abs. 5 

Satz 1 BayHIG darstellen, von der Abführung der geschuldeten Gerichtskosten 

befreit sind. 

 

Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hat dies nunmehr in der vorliegenden 

Entscheidung bejaht. 

 

1. Die Regelung in Nr. 1.1.3 Satz 3 VGKostenBek stelle nicht darauf ab, ob der 

Verfahrensgegenstand eine Körperschaftsangelegenheit betreffe, sondern ob 

eine „das Körperschaftsvermögen der Hochschule betreffende Angelegen-

heit“ vorliege. 

 

2. Die Finanzierung der gesetzlichen Aufgaben der Hochschulen, hierzu gehö-

ren insbesondere Lehre und Studium (Art. 2 Abs. 1 Satz 2 BayHIG), sei 

grundsätzlich Aufgabe des Staates.  

 

3. Der Freistaat Bayern stelle nach Art. 11 Abs. 1 Satz 1 BayHIG den Hoch-

schulen zur Durchführung ihrer Aufgaben Mittel zur Verfügung. 

Das Prüfungswesen (Art. 84 ff. BayHIG) stelle – auch soweit die Prüfungen 

zu den Körperschaftsangelegenheiten i.S.v. Art. 4 Abs. 5 Satz 1 BayHIG ge-

hören – eine Kernaufgabe der Hochschultätigkeit im Bereich Studium und 

Lehre dar, die allein aus dem Staatshaushalt und nicht aus dem  
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– sofern überhaupt vorhandenen – Körperschaftsvermögen der Hochschule 

finanziert werde. 

 

Hochschulen seien daher auch in Prüfungsangelegenheiten, die Körper-

schaftsangelegenheiten betreffen, von der Abführung der Gerichtskosten  

befreit. 

  

 

 

 

Simmerlein 
Oberlandesanwältin 
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